
Datum 22.05.2023

Wirtschaftlicher Bezug von Kontrastmittel hier: Aktualisierte Vertragsübersicht

Sehr geehrter

nach Abschluss eines weiteren Rahmenvertrages in Fachlos „K“ erhalten Sie die

aktualisierte Vertragsübersicht für den KV-Bezirk Schleswig-Holstein mit Wirkung
ab 25. Mai 2023. Diese ersetzt ab Gültigkeitstag alle vorherigen Informationen. Das bezuschlagte
Produkt im Fachlos K „Dotavision“ ist bei allen in der zugehörigen Fachinformation genannten

Indikationsgebieten als Vertragsprodukt im Rahmen des Sprechstundenbedarfs zu verordnen.

Für die in der aktuellen Vertragsübersicht mit einem Stern (*) gekennzeichneten Fachlose

bestehen derzeit noch keine Rahmenverträge. Über jede Veränderung bei den Rahmenverträgen
informieren wir Sie unverzüglich.

Ist in der anliegenden Vertragsübersicht bei einem Fachlos ausschließlich der Wirkstoff und somit

kein Vertragsprodukt und kein Lieferant aufgeführt (z.B. Fachlos „J"), so ist für dieses Fachlos

derzeit noch kein Vertrag zustande gekommen. Die diesen Fachlosen zuzuordnenden Produkte

können Sie bei Bedarf - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - über Muster 16a
_

(Kennzeichen 9) verordnen und „auf dem freien Markt“ bestellen. In diesen Fällen geben Sie bitte

auf der Verordnung den Vermerk „Bedarf im Einzelfall” an.

Die geltende SSB-Vereinbarung für Schleswig-Holstein sieht in $ 4 Abs.15 unverändert folgende

Regelung zur Wirtschaftlichkeit der Verordnungsweise vor:

Die Krankenkassen (-verbände) können für Produkte oder Produktgruppen, die

Gegenstand dieser Vereinbarung sind, Vergabeverfahren durchführen. Für die

Laufzeit der im Vergabeverfahren zustande gekommenen Verträge sind nur die

Produkte des bezuschlagten Bieters zu verordnen. Die Vertragspartner
informieren die Vertragsärzte zeitnah. Im Einzelfall kann ausnahmsweise bei

Vorliegen medizinischer Gründe davon abgewichen werden. In den Fällen des

Satzes 4 ist, wenn möglich, entsprechend diesem medizinisch begründeten
Einzelbedarf zu verordnen; etwaige Restmengen sind dem Sprechstundenbedarf
zuzuführen. Das Vorliegen eines Einzelfalles nach Satz 4 und die Einhaltung der

Bestimmungen der Sätze 4 und 5 sind zu dokumentieren.



Weiterhin gilt für radiologisch tätige Vertragsärzte in Schleswig-Holstein:

Alle bezuschlagten Produkte sind qualitativ hochwertige Kontrastmittel, die auch in der

Vergangenheit im Bezirk der KV Schleswig-Holstein verordnet und bestellt wurden.

Alle Produkte erfüllen die üblichen Anforderungen hinsichtlich Qualität, Indikation,

Nebenwirkungsprofil und weitere. Kontrastmittel sind nach ihrer Indikation, dem

jeweiligen Anwendungsgebiet und Nebenwirkungsprofil in Gruppen zusammengefasst.

Bestellungen von Kontrastmittel erfolgen nach Bekanntgabe durch die

AOK NordWest direkt bei den in der Anlage genannten, bezuschlagten Lieferanten.

Keine Bestellung bei Apotheken oder Zwischenhändlern für die bekanntgegebenen
Produkte. Nur die aufgeführten Lieferanten mit bestehenden Rahmenverträgen haben
das Anrecht auf Lieferung der genannten Produkte erworben.

Überprüfung der Abforderung der Vertragsärzte erfolgt durch die federführende

AOK NordWest, Prüfanträge können gestellt werden.

Sofern im Einzelfall ausnahmsweise medizinische Gründe die Auswahl eines anderen
Produktes (abweichend von bestehenden Rahmenverträgen) erfordern, sind diese in

der Patientenakte zu dokumentieren und auf dem Rezept (Muster 16a) wie folgt zu
vermerken: „med. Bedarf im Einzelfall“.
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